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RS OGH 1986/9/18 8Ob625/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.1986

Norm

AußStrG §2 Abs2 Z5 F2

AußStrG §14 A4

Rechtssatz

Wenn das Rekursgericht zur Gewinnung der Entscheidungsgrundlagen die vom Erstgericht getro7enen Anordnungen

nicht für erforderlich hielt und andere Maßnahmen für genügend erachtete, kann dem der OGH, der auch im

außerstreitigen Verfahren nur Rechts- und nicht Tatsacheninstanz ist, nicht entgegentreten.
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